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13ett'ifft: F.ntwurf :iar:ktonjnunosqesetz 1988 

Der OstetTeichische Rechtsanwaltskamr.lertag hedankt sich für die 

iiher'1ittlunq des Entwurfes der f'1at-ktordnungsgesetznovelle 19R8 

samt Anlagen und erlaubt sich hiezu wie folgt Stellung zu nehmen: 

ßeqt-iiP,t wird die vorqesehene vierjiihrige Geltunqsdauer des Ge­

setzes, die der e;stet-reichische Rechtsanwaltskammertag als sinn­

vollen Mittelweg zwischen der notwendigen Anpassung an geänderte 

\-lirtschaftliche Verhältnisse und der Vet-meidunq jährlicher Ver­

handlunqen ansieht. Begrüßt winl die vor aller:1 aus den erläutern­

den ~~emerkungen hervorgehende Absicht zur Entbiirokratisierung, 

zur Erleichterung der Positionen der Erzeuger und verarbeitenden 

Betriebe im Heiug auf ihre Stellung zu den Fonds. 

Der österreichische Rechtsanwaltskammertag vermeint, daß derarti­

ge gesetzliche und verfassungsgesetzliche F.inqriffe in das Wirt­

schaftsleben, wie sie die ~irtschaftsqesetze vorsehen, möglichst 

spar-sam und restriktiv vorzusehen und zu handhaben sind. 

Anhand"des Gesetzesentwurfes vermeint der österreichische Rechts-
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anwaltskammertag, daß dieser jedoch lediglich einen sehr beschei­

dener Anfang zur Entreglementierung darstellt und vor allem die 

Macht des Milchwirtschaftsfonds gegenüber den Erzeugern und Ver­

arbeitungsbetrieben fast unanqetastet bleibt und seine Rechte f1ir 

ein marktwirtschaftliches System zu umfangreich sind. 

BegrüPt wird weiters der Entfall der Verwaltungskommissionen, 

welche durch gesch~ftsführende Ausschüsse mit nur knapp der 

Hälfte der r-1it<lliederzahl ersetzt werden. 

Zur Gesetzestechnik vermeint der Msterreichische Rechtsanwalts­

kammertag , daß die Gesetzessprache ebenso vlie die Zitiertechnik 

{lvarendefinitionen (Jem~ß Zolltarif) für die Normunterworfenen 

wegen ihrer Konpliziertheit fast unverst~ndlich ist. Die ~~ren­

definitionen unrl Zitate aus dem Zolltarif erscheinen entbehrlich. 

Es erscheint auch :]esetzestechnisch unschön, wenn der 5 I des Ge­

set7.es bzv:. ,::'cr- erste f'aranra!')h des Abschnittes üher die Getrei­

denarktonlnun r : lc:-~inlicl; eine \·,arenliste samt Definition enth.'ilt 

und der ;;inn ).'2\:. f~ic !\ufrJahe dieses bedeutenrlen ~':irtschaftsqe­

setze.<; R!:st cJ.C1r,inter folGt. 

Zu den einzelnen Pestinnunoen: 

z u cl e n i m ~ 5 Z\ b s. 7 neu v 0 ul es ehe ne n j·1() Cll ich k e i t, daß Bei t r :1 -

ge auch für i:;erbekosten oet (~sterreichische r'Hlchinformations­

gesellschaft zu verwenden sinrl, stellt der ~sterreichische 

Rechtsanwaltskannerta'1 in Fraqe, ob eine derartige Doppe1'leleis­

i~Jkeit (in llinblick <-luf Ii) 9, ~Jerbekosten im Bereich der Landwirt­

schaftskammer) notwendi!J uno mit einer sparsamen Vervlendunq der 

einzuhebenden Reitrjü~e vereinbar ist. ~Jenn schon eine zentrale 

Werbemöglichkeit erforderlich erscheint, könnte diese ohne zu­

sätzlichen Aufwand auch durch den Milchwirtschaftsfonds genützt 

werden. 

BegrUBt wird der in S 13 Abs. 4 vorgesehene Entfall der Mindest­

abnahme für die Belieferunqspflicht. Dies könnte zu einer flä-

22/SN-105/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 4

www.parlament.gv.at



, 

- 3 -

chendeckenderen Belieferung und damit auch zu einer Erhöhung des 

Ahsatzes von Milch und Milchprodukten führen. 

Bedauert wird, daß nach wie vor kein Anspruch auf den "Ab-Hof­

Verkauf" besteht (außer für Alnbetriebe und den Fall der Not­

wendigkeit der ordnungsgemi'i,f1en Versorqung der Bevölkerung). t~ach 

Ansicht des österreichischen Pechtsanwaltsskammertages w~re 

lediglich eine f\1eldepflicht dieses i\b-:10f-Verkaufes statt eines 

8ewi 11 i(J unQ svet" fahrens si nnvoll er und spa rsamer. 

In Bereich der Getreidemarktorrlnung erscheint mehr noch als im 

Sereich rJer i'lilch\·:irtschaft die "Fondsmacht" unnebrochen. Cessen 

Vertretungsbefugnis, dies '.·.'ird beqrüft, 'rlird nunnehr klarer ge­

regelt als bisher. 

Richtig ist, daß die sonen~nntcn nenerellen Anordnungen des Fonds 

nunr.:ehr verfassun()sm:ißi~; lic~,li" und klar als Verordnungen be­

zeichnet werden. P,edenklich er'sc!':int die (auch bisher bestehen­

de) ;~rr;1:1chtigunq des Fonds i'\ ':)~' \!)s. 2, Verordnungen Ober Vor­

schreibung von Ausgleichsbeitr~ncn, ~uschuRgew~hrungen auch rück­

wirkend zu erlassen. Diese Pedenken werden auch dadurch ver­

st~rkt, daß die normunterworfenen Produzenten und Verarbeitungs­

betriebe ja mit bestimmten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

kalkulieren und rückwirkende ;i.nderungen dieser Bedingungen erheb-

1 iche Sc häden bewi rken könne n. Die Pe ibeha 1 tung der Förder ung der 

ökologiefl.'ichen wird be<Jrüßt. 

Zur Absatzförderung t-lilchwirtschaft wird bemerkt, daß die neuer­

lichen Definitionen im § 69 entbehrlich sind und lediglich die 

Lesbarke i t des Ge se t zes kompl i zieren. Die Verlängerung der Prämie 

fUr die Lieferrücknahme wird begrüßt, da dieses Ziel durch ein 

narktwirtschaftliches Instrumentarium angestrebt wird. Begrüßt 

wird auch die Ermöolichung der Handelbarkeit der Richtmengen. Zur 

Verringerung einer Uberschußproduktion ist auch die damit 

verbundene Folge des Erlösehens von jeweils 15 % der gehandelten 

Richtmenge akzeptabel. Es erscheint allerdings nicht verständ-
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lieh, daß nur die gesamte Richtmenge und nicht auch Teile der 

bestehenden Richtmengen gehandel t werden können. Wenn schon die 

Richtmenge durch die Futterbasis des erwerbenden Petr iebes 

begrenzt ist, erscheint eine Begrenzung (im Erwerbsfall) der 

absoluten Höhe und pro Jahr wenig sinnvoll. Generell wird zum 

Richtmengensystem bemerkt, daß dieses für den Fall des Erreichens 

des damit angestrebten Zieles (Verringerung der Produktionsüber­

schüsse ) we i tel' er le ichtert und nach fvlögl ichke i t wied er bese i t ig t 

werden soll te • 

Der österreichische Rechtsanwaltskanmertag vertritt die Ansicht, 

daß im Bereich der Marktordnung keine gesonderten gerichtlich 

strafbaren Tatbestände erforderlich sind (gerichtlich strafbare 

Tatbestände sind schon wegen des rechtsstaatlichen Prinzips in 

Neben- und \'iirtschafts<Jesetzen nach riöglichkeit zu vermeiden) 

und durch Verwaltun9sstraftatbestände zu ersetzen sind. 

Wien, am 24. März 1988 
DER öSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

Dr.SCHUPPICH 
Präsident 
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